
Am 9. Juli 2010 wird der Bundesrat dem Gesetz zur Weiterentwicklung der
Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende zustimmen. Diese Prognose
kann man heute ohne nennenswertes Risiko treffen. Den Bundestag hat das
Gesetzespaket bereits am 17. Juni 2010 – parallel zur Berliner Landrätekonferenz
des Landkreistages NRW – erfolgreich passiert. Der Weg zum neuen SGB II war
teilweise verschlungen, dadurch langwierig und wurde erst durch die politische
Einigung über eine Änderung des Grundgesetzes mit Einführung eines neuen
Art. 91 e geebnet.
Die Einigung über die Reform des SGB II belegt, dass trotz divergierender Auf-
fassungen in vielen Detailfragen der Organisation und der Leistungen des SGB II
der politische Einigungswille die Oberhand behalten und schließlich zu mehrheit-
lich sachgerechten Kompromisslösungen geführt hat.
Das Ergebnis der sich jetzt ergebenden SGB II-Organisationsreform fällt aus kom-
munaler Sicht deutlich überwiegend gut aus. Das Negativszenario einer getrenn-
ten Aufgabenwahrnehmung, das noch bis zum Februar des Jahres heraufzuzie-
hen drohte, wurde erfolgreich abgewendet.
Die bestehenden Optionskommunen, die sich in den vergangenen Jahren etabliert
haben, verlassen die Experimentierphase und stehen damit ohne Fristsetzung
und zahlenmäßig verstärkt gleichberechtigt für eine alternative, kommunal
getragene Organisationsform der Aufgaben des SGB II.

Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat einen Verteilungsmodus für die zusätzlichen Optionsplätze empfohlen,
der sowohl den Anliegen der kleineren als auch der größeren und damit bevölkerungsstärkeren Landesverbänden gerecht
wird. Die endgültige Einigung der Länder in diesem Punkt bleibt indessen abzuwarten.
Verfassungsrechtliche Bedenken machen sich allerdings an der für die Entscheidung über die kommunale Aufgabenwahr-
nehmung vorgesehenen Zweidrittelmehrheit fest. Auch die zu Recht geforderte Beschränkung auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit im Zusammenhang mit etwaigen Rückforderungsansprüchen des Bundes gegenüber den kommunalen
Trägern findet sich nicht im neuen Gesetz wieder. Die künftige Arbeit der Optionskommunen wird wesentlich davon
bestimmt sein, welche regionalen Gestaltungsmöglichkeiten die Zielvereinbarungen einräumen. Diese Zielvereinbarungen
hängen wiederum unmittelbar mit den Kennzahlen zusammen, die mit zwei Rechtsverordnungen zusammen mit dem
Gesetz beschlossen werden sollen.
Welche Freiheiten den Optionskommunen zur Verfügung stehen, wird auch das Landesausführungsgesetz festlegen.
Hierbei verfolgt eine Reihe von Optionskommunen das Ziel, die Aufgaben auch in der Rechtsform einer Anstalt des
öffentlichen Rechts wahrnehmen zu können.
Die intensive Diskussion über die Optionskommunen darf allerdings nicht den Blick dafür verstellen, dass mit einem
Anteil von etwa 75 % die deutliche Mehrheit der Kreise und kreisfreien Städte die Aufgaben des SGB II künftig dauerhaft
in einer gemeinsamen Einrichtung mit der Arbeitsverwaltung wahrnehmen wird. Die fehlende Dienstherreneigenschaft
schreibt hier leider eine Vielzahl personalwirtschaftlicher und personalrechtlicher Probleme fort. In den Trägerversammlungen
wird sich zeigen müssen, ob die viel zitierte „gleiche Augenhöhe“ zwischen Kommune einerseits und Arbeitsverwaltung
andererseits künftig tatsächlich praktiziert wird.
Unabhängig von der Organisationsform werden die Kreise in NRW für ihre Bürgerinnen und Bürger, die auf Leistungen
des SGB II angewiesen sind, alle Anstrengungen unternehmen, diese Abhängigkeit durch erfolgreiche Vermittlung in
Arbeit zu beenden. Der Vermittlungsdruck wird für den Fall, dass die Sparbeschlüsse der Bundesregierung Gesetz werden,
weiter steigen. Denn durch die geplante Streichung der Zuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung während des
Bezuges von Leistungen des SGB II erhöht sich das Risiko, im Rentenalter auf kommunal finanzierte Grundsicherungs-
leistungen angewiesen zu sein.
Ansonsten gilt beim SGB II einmal mehr der Grundsatz, dass nach der Reform vor der Reform ist. Nach den Vorstellungen
der Bundesregierung werden sich im Herbst die Änderungen des Leistungsrechts des SGB II anschließen. Der Landkreistag
NRW wird die damit verbundene Diskussion aktiv begleiten.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag

Kulturhauptstadt Ruhr 2010: 
Vorstand des Landkreistages NRW tagte 
am 18.05.2010 in Hattingen 
im Ennepe-Ruhr-Kreis

Für die Bildung einer neuen Landesregie-
rung nach der Landtagswahl forderten

die Vorstandsmitglieder eine Koalition für
die Kommunen. Die neue Landesregierung

müsse die Interessen der Kommunen in der
Finanzkrise nachdrücklich vertreten. Ange-
sichts der Milliarden-Hilfen für überschul-
dete Euro-Staaten dürften die Leistungen
für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort nicht
eingeschränkt werden. Dies gelte ganz be-
sonders für den Ausbau der Kinderbetreu-
ung, der für die Kreise oberste Priorität habe.
Es sei erforderlich, Wege der Finanzierung
für diese wichtigen Leistungen zu entwi-
ckeln. Der Landkreistag will dazu eine in-
tensive Kommunikation sowohl mit den
Vertreterinnen und Vertretern der neuen Lan-
desregierung als auch mit den neu gewähl-
ten Landtagsabgeordneten aufbauen.

Zu den Kommunalfinanzen erfolgte ein Aus-
tausch über den aktuellen Stand der Arbei-
ten in der NRW-Gemeindefinanzkommis-
sion, der Bundes-Gemeindefinanzkommission

und den Stand der Beratungen der vom Land
eingerichteten Ifo-Kommission zur Neuord-

nung des Gemeindefinanzierungsgesetzes.
Der Landkreistag fordert eine grundlegende
Überarbeitung der Systematik und Dotie-
rung des Gemeindefinanzierungsgesetzes
(vgl. EILDIENST Nr. 5/Mai 2010, S. 170 ff).
Weiteres Thema der Sitzung war die Neu-
organisation der Jobcenter. Nach den vor-
liegenden Gesetzentwürfen soll auf der Ba-
sis einer Verfassungsänderung das bisherige
Modell der Arbeitsgemeinschaften aus Ar-
beitsagenturen und Kommunen (ARGEn)
als Regelfall fortgeführt und als Ausnahme
die Zulassung von bis zu 43 weiteren Kom-
munen als alleinige Aufgabenträger (Op-
tionskommunen) ermöglicht werden. Die
Kreise in Nordrhein-Westfalen prüfen der-
zeit, ob sie einen Antrag auf Zulassung als
Optionskommune stellen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2010  00.10.00

Aus Anlass der Kulturhauptstadt Ruhr 2010 tagte der Vorstand des Landkreistages Nordrhein-Westfalen auf Einladung von Vizeprä-
sident Landrat Dr. Arnim Brux am 18.05.2010 in Hattingen im Ennepe-Ruhr-Kreis. Bürgermeisterin Dr. Dagmar Goch begrüßte die
Vorstandsmitglieder und präsentierte die Initiativen der Stadt Hattingen zur Kulturhauptstadt. Im Anschluss an die Vorstandssitzung
stand Kultur auf dem Programm: Eine Führung durch die HELDEN-Ausstellung im Industriemuseum Henrichshütte schürte die
„Sehnsucht nach dem Besonderen“ im Kulturhauptstadtjahr (vgl. in diesem EILDIENST-Heft S. 221ff).

Einige Vorstandsmitglieder und Begleitpersonen in der Ausstellung „Helden“

Bürgermeisterin Dr. Dagmar Goch, Stadt
Hattingen, mit (v.r.n.l.) den Vizepräsidenten
des Landkreistages NRW, Landrat Thomas
Hendele, Kreis Mettmann und Landrat Dr.
Arnim Brux, Ennepe-Ruhr-Kreis und Dr.
Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages NRW
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Angesichts der Bedeutung der frühen
Bildung ist diese Gesetzesnovelle eine

richtige Perspektive für den Elementarbe-
reich. Auch die Enquetekommission des
Landtags „Chancen für Kinder“ hat in ihrem
Abschlussbericht 2008 die Bedeutung der
frühen Bildung deutlich gemacht und in
ihren Empfehlungen die Notwendigkeit ei-
ner frühen Förderung auch für die Kinder
unter drei Jahren hervorgehoben (Landtag
Nordrhein-Westfalen 2008, 172).
Für Nordrhein-Westfalen bedeutet dies, dass
der mit dem Kinderbildungsgesetz seit dem
Kindergartenjahr 2008/2009 begonnene
massive Ausbau der Plätze weitergehen
muss, um diesem gesetzlichen Anspruch ge-
recht werden zu können. Nimmt man die
Beratungen im Rahmen des Krippengipfels
im April 2007 zur Grundlage, so geht die
Bundesregierung davon aus, dass bis 2013
insgesamt eine Bedarfsdeckung von 35 Pro-
zent bundesweit erreicht werden muss. Für
Nordrhein-Westfalen geht man von rund 32
Prozent aus. Basis dieser Berechnungen sind
die Ergebnisse der Kinderbetreuungsstudie
des Deutschen Jugendinstituts aus dem
Jahre 2005. Allerdings beziehen sich diese
Bedarfe nicht allein auf Plätze in Kinderta-
geseinrichtungen, also im institutionellen Be-
reich. Auch die Kindertagespflege ist einzu-
beziehen und soll – im Idealfall – rund 30
Prozent der Plätze ausmachen. 

Aktueller Ausbaustand 
in Nordrhein-Westfalen

Der Ausbau geht in Nordrhein-Westfalen
offensiv voran, mit der Schaffung von rund
26.200 Plätzen in Kindertageseinrichtun-
gen in den letzten zwei Jahren wurde ein
deutlicher Schritt nach vorne gemacht.
Mit aktuell rund 74.600 Plätzen, davon
rund 58.400 in Einrichtungen und 16.245
in der Kindertagespflege nähert sich das

Land sukzessive der auf dem Krippengipfel
verabredeten Bedarfsdeckung. 
Bereits im kommenden Kindergartenjahr
wird mit knapp 90.000 Plätzen in Einrich-
tungen und in der Kindertagespflege eine
Bedarfsdeckung von ca. 20 Prozent erreicht.
Angesichts der im Kindergartenjahr 2013/
2014 zu erreichenden 32prozentigen Be-
darfsdeckung (rund 144.000 Plätze) ist das
ein wichtiger Schritt nach vorn und eine
gute Basis für die noch verbleibenden drei
Jahre. 
Die Situation in den Jugendamtsbezirken
ist sehr unterschiedlich. Nicht zuletzt des-
halb, weil einerseits die regionalen Bedin-
gungen verschieden sind und auch die Be-
darfe der Eltern sehr verschieden sein
dürften. Erkennbar aber ist, dass in allen
Jugendamtsbezirken ausgebaut wird. 
Eine Auswertung der bisherigen Planungen
zeigt, dass die Zahl der Kinder im Alter von
zwei Jahren deutlich überwiegt. Dies ent-
spricht wahrscheinlich auch den Vorstellun-
gen und Wünschen der Familien. Dass es
sich im Kern überwiegend um die zweijäh-
rigen Kinder handelt, mag darauf zurück-
zuführen sein, dass

● einerseits durch das Elterngeld der Bedarf
für Kinder im Alter von unter einem Jahr 
und auch für einjährige Kinder deutlich 
gesunken ist und wenn, dieser wohl eher
in der Kindertagespflege realisiert wird und

● andererseits die Zahl der Eltern, die bis 
dahin ihr Kind zu Hause betreuen und 
fördern wollen, groß ist.  

Wenngleich Eltern mehr auf einen Platz
in einer Kindertageseinrichtung setzen, so
dürfte das Ziel allein mit institutionellen Be-
treuungsplätzen nicht erreichbar sein. Da-
her kommt der Kindertagespflege gerade
für diese kleinen Kinder eine ebenso wich-
tige Bedeutung zu. Damit Tagesmütter und

-väter ein gleichwertiges Angebot gewähr-
leisten können,  gelten der im KiBiz postu-
lierte Förderauftrag und die Grundsätze für
die Bildungs- und Erziehungsarbeit entspre-
chend. Dass dieses Angebot für einen wach-
senden Teil der Eltern gerade mit Kindern in
den ersten beiden Lebensjahren bedeutsam
ist, zeigt die Entwicklung in den letzten zwei
Jahren. Haben im Kindergartenjahr 2008/
2009 die Kommunen rund 14.150 Betreu-
ungsplätze für unter dreijährige Kinder in
der Kindertagespflege als Bedarf angemel-
det, sind es zum Kindergartenjahr 2009/
2010 bereits 16.245 Plätze und zum
kommenden Kindergartenjahr sogar rund
20.000 Plätze.

Der Ausbau ist 
besonders kostenintensiv

Es kann keine Frage sein: Der massive Aus-
bau fordert dem Land und den Kommunen
viel ab. So beträgt der Anteil der Kosten für
die U3-Plätze an den Gesamtaufwendun-
gen des Landes für die frühe Förderung – in
2010 ca. 1,26 Milliarden Euro –, rund 242
Millionen Euro. Die gleiche Summe wird von
den Kommunen (ohne eigenen Trägeranteil)
geleistet. Inzwischen trägt das Land mit rund
35 Prozent mehr als ein Drittel der Kosten.
Weitere Steigerungen der Landesmittel sind
vor allem angesichts des wachsenden Aus-
baus der Plätze für unter dreijährige Kinder
vorgezeichnet. Ein ebenso großer Kosten-
aufwand wird von den Kommunen geleistet.
Bei ihnen kommen zudem weitere Kosten
hinzu, wenn sie selbst Träger von Einrichtun-
gen sind. Das ist aber regional sehr unter-
schiedlich. Die Kosten sind insbesondere
auf den Personalschlüssel, der in der Grup-
penform 2 mit 1:5 den Vorstellungen des
europäischen Netzwerks entspricht, sowie auf
die zunehmende Zahl der 45-Stunden-Plätze
zurückzuführen. Denn es zeigt sich gerade in
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Mit dem Kinderförderungsgesetz vom 10.12.2008 wird unter bestimmten Voraussetzungen der Rechtsanspruch für Kinder ab Voll-
endung des ersten Lebensjahres ab dem 01.08.2013 auf einen Kinderbetreuungsplatz eingeführt. Zudem wurden Schritte zur Quali-
fizierung der Kindertagespflege eingeleitet. Damit wird nicht nur der Sicherung einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf
entsprochen. Ebenso bedeutend ist die Sicherung des Bildungsauftrags gerade für die Kleinsten und damit die Stärkung der frühen
individuellen Bildungsförderung. Zuvor wurde bereits mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz vom 27.12.2004 und dem Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz vom 08.09.2005 eine Neujustierung des Anspruches nach § 24 SGB VIII vorgenommen und die
Kommunen zu einem stufenweisen Ausbau des Platzangebotes verpflichtet (§ 24 a SGB VIII).

Der Ausbau von Plätzen 
für unter dreijährige Kinder 
in Tageseinrichtungen in 
Nordrhein-Westfalen  
Von Prof. Klaus Schäfer, Abteilungsleiter 
Jugend und Kinder im Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und Integration 
des Landes Nordrhein-Westfalen
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dieser Altersgruppe, dass die Eltern die Ganz-
tagsplätze für besonders attraktiv halten.
Kosten entstehen auch angesichts der Not-
wendigkeit, neue Plätze schaffen zu müs-
sen, denn es reicht nicht aus, freiwerdende
Plätze von Kindern über drei Jahren zum
Beispiel auf Grund der demografischen Ent-
wicklung oder aber wegen einer früheren
Einschulung der Kinder, für unter dreijäh-
rige Kinder zu nutzen. Um diesem Bedarf
Rechnung tragen zu können, wird in Nord-
rhein-Westfalen in den Kindertageseinrich-
tungen kräftig gebaut und umgebaut. Neue
Plätze für Kinder unter drei Jahren entste-
hen durch das Investitionsprogramm „Bil-
dung, Erziehung und Betreuung“ des Bun-
des und durch Landesmittel. Insgesamt hat
das Programm ein Volumen von rund 510
Millionen Euro. Inzwischen wurden von den
Landesjugendämtern bereits rund 320
Millionen Euro bewilligt und ca. 135 Millio-
nen Euro ausgezahlt (Stand 07.06.2010).
Alle Jugendamtsbezirke haben Anträge
gestellt und profitieren von dem Programm. 

Entwicklung der 
Betreuungszeiten

Auffallend ist die festzustellende außeror-
dentlich hohe gesellschaftliche Akzeptanz
der pädagogischen Arbeit in den Kinderta-
geseinrichtungen. Nicht zuletzt wird dies
durch die seit KiBiz eingetretene deutliche
Erhöhung der Ganztagesplätze sichtbar. Mit
rund 37,9 Prozent im Durchschnitt aller
Plätze liegt Nordrhein-Westfalen im Ver-
hältnis zu den anderen westlichen Bundes-
ländern ganz oben in der Spitze. Bei den
Plätzen für unter dreijährige Kinder liegt
dieser Wert inzwischen bei knapp 70 Pro-
zent. Das heißt von den rund 69.500 Plät-
zen im kommenden Kindergartenjahr wer-
den rund 48.500 Plätze ganztägig sein. Es
kann durchaus erwartet werden, dass sich
an dieser Tendenz kaum etwas ändern wird,
was unter anderem auch darauf zurückzu-
führen sein dürfte, dass diese erweiterte
Möglichkeit in der Wahl der Betreuungs-
zeiten auf Bedarfe bei den Eltern gestoßen
ist, die durch die allgemeine öffentliche Ak-
zeptanz und auch durch die immer mehr
geforderte berufliche Mobilität in den letz-
ten Jahren deutlich angestiegen sind.

Qualifizierte Förderung 
heißt, das Fachkräfteprinzip 
zu stärken.
KiBiz hat das Fachkräfteprinzip festgeschrie-
ben, auch für die Förderung von Kindern

unter drei Jahren. Dies ist das Ergebnis des
Konsenses mit den landeszentralen Trägern.
Damit entspricht das Land aber auch den
fachlicher Erfordernissen und den Heraus-
forderungen, die mit der frühen Bildung
verbunden sind. Denn „in keiner anderen
Lebensphase sind Entwicklungs- und Bil-
dungsprozesse so eng mit einander verbun-
den“(BMFSFJ 2005, 103) wie in der frühen
Kindheit. Die Debatten nach PISA haben
dazu geführt, das der Blick gerade auf die-
se Lebensphase deutlich verstärkt werden
muss und auch das Bild vom Kind und sei-
nen Entwicklungsmöglichkeiten sich verän-
dert hat. Dieser „neuen Aufmerksamkeit“
entsprechen auch die Bildungsgrundsätze
von 0 bis 10 Jahren, die das Land im Mai
veröffentlicht und den Trägern sowie den
Einrichtungen und den Schulen zur Verfü-
gung gestellt hat. 
„Bildung von Anfang an“ erfordert Fach-
kräfte, denn nur so können  qualifiziert Bil-
dungsprozesse beobachtet und begleitet
werden. Gerade den pädagogischen Fach-
kräften kommt hierbei eine besondere Be-
deutung zu. Daher ist der Forderung der
landeszentralen Träger, das Fachkräfteprin-
zip gesetzlich abzusichern, in vollem Um-
fang entsprochen worden. Festzustellen ist
aber, das die Ausbildung offensichtlich die-
se Phase der frühen Kindheit nicht oder nur
ansatzweise im Blick hat. Hier sind neue
Impulse seitens der Fachschulen erforder-
lich, denn der massive Ausbau der Plätze
erfordert auch kompetente Fachkräfte. Ihre
Zahl in den Tageseinrichtungen hat sich in
den letzten zwei Jahren um rund 6.000 er-
höht. Ein Großteil von ihnen dürfte auf den
Ausbau der Plätze für die Kinder unter drei
Jahren zurückzuführen sein.
Der Bedeutung der frühen Förderung ent-
spricht auch die Qualifizierung der Kinder-
tagesmütter und -väter. Denn die Kinderta-
gespflege ist im Kern der Förderung von
Kindern in Einrichtungen gleichgestellt. Die
Tagesmütter und -väter sollen „sich durch ihre
Persönlichkeit, Sachkompetenz und Koope-
rationsbereitschaft mit Erziehungsberech-
tigten und anderen Tagespflegepersonen
auszeichnen“ und über „vertiefte Kenntnisse
hinsichtlich der Anforderungen der Kinder-
tagespflege verfügen“ (§ 23 Abs. 3 SGB VIII).
Gerade angesichts der Bedeutung dieser
Betreuungsform insbesondere für die Kin-
der, die jünger als zwei Jahre sind, bedarf es
hier einer besonderen Fortbildung. Das KiBiz
verlangt eine Qualifikation auf der Grund-
lage eines wissenschaftltich entwickelten
Lehrplans; allgemein wird in der Fachöf-
fentlichkeit das Curriculum des Deutschen

Jugendinstituts genannt mit einem Stun-
denumfang von rund 160 Stunden.

Bedeutung der kommunalen
Jugendhilfeplanung

Die Planung des Bedarfs und die Realisie-
rung eines umfassenden Konzeptes der För-
derung von Kindern unter drei Jahren ist
eine Aufgabe des örtlichen Trägers der öf-
fentlichen Jugendhilfe. KiBiz hat daher fol-
gerichtig gerade diese kommunale Verant-
wortung gestärkt. Wer systematisch besser
fördern und eine bedarfsgerechte Planung
entwickeln will und dabei auch ein abge-
stimmtes System von Bildung, Erziehung
und Betreuung im Blick haben will, der wird
dies nur über eine qualifizierte und umfas-
sende Jugendhilfeplanung erreichen. Denn
dabei geht es vor allem auch darum, Kinder
aus sozial benachteiligten Lebenswelten und
Kinder mit Zuwanderungsgeschichte be-
sonders vorrangig zu erreichen. Es zeigt, dass
oftmals in der Praxis gerade hier besondere
Anstrengungen erforderlich sind. Im Rahmen
des Ausbaus der Plätze sollte daher diesen
Zielgruppen eine besondere Aufmerksam-
keit gewidmet werden. Die örtliche Jugend-
hilfeplanung (im Idealfall im Rahmen einer
kommunalen Bildungslandschaft) ermöglicht
so auch, das Zusammenspiel der verschie-
denen Bildungsorte und Lernwelten mit-
einander zu verknüpfen und so die indivi-
duellen Förderbedingungen zu verbessern.

Ausblick

Nordrhein-Westfalen steht mittendrin in
dem Ausbau der Plätze für unter dreijähri-
ge Kinder. Das ist zunächst eine quantitati-
ve Frage, denn die Nachfrage ist groß und
wächst in dem Maße, wie die allgemeine
gesellschaftliche Akzeptanz für die Förde-
rung von Kindern in „öffentlichen Institu-
tionen“ wächst. Eltern wollen diesen Aus-
bau oftmals aus beruflichen Gründen. Aber
nicht nur solche Gründe sind zu beachten.
Auch Kinder, die einer besonderen Förde-
rung bedürfen, um ihnen den Zugang zu
den Bildungschancen nicht schon im frühen
Kindesalter zu verbauen, brauchen diese frü-
he Förderung. Daher ist es wichtig, Quantität
und Qualität miteinander zu verzahnen und
den Weg, den dass KiBiz vorgezeichnet hat,
allen Kindern einen guten Start ins Leben
zu ermöglichen, offensiv weiter zu gehen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2010  51.26.04
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Die derzeitige Situation
in NRW – vom TAG
über das KICK zum KiFöG
und dem KiBiz
In der Kindertagesbetreuung spiegelt sich
die veränderte Zusammensetzung der Ge-
sellschaft wieder, die die Landesregierung
in ihrem 9. Kinder- und Jugendbericht mit
der Kurzformel „Wir werden bunter“ zum
Ausdruck bringt: Jedes dritte Kind unter
sechs Jahren in Kindertagesbetreuung in
NRW hat einen Migrationshintergrund und
in der Familie jedes fünften betreuten Kindes
wird zu Hause überwiegend nicht Deutsch
gesprochen. 
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
eine veränderte Betreuungslandschaft wur-
den angefangen mit dem Tagesbetreuungs-
ausbaugesetz (TAG) Ende 2004, dem Kinder-
und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK) im Jahr 2005 und schließlich dem
Kinderförderungsgesetz (KiFöG) im Sep-
tember 2008 in mehreren Etappen gesetzt.           
Die aktuelle Tagesbetreuungsquote der Kin-
der unter drei Jahren beläuft sich in NRW
auf 11,5 Prozent. Dies bedeutet bundes-
weit den letzten Platz und war zuletzt nicht
nur Anlass für öffentliche Kritik, sondern be-
förderte den Ausbaustand damit zum Wahl-
kampfthema im Land. Dass sich in den letz-
ten beiden Jahren in der Angebotsstruktur
dennoch viel verändert hat und der Ausbau
voranschreitet, zeigen die aktuellen Zahlen
der Zuschussanträge der beiden Landesju-
gendämter. Mit Beginn des neuen Kinder-
gartenjahres 2010/2011 werden für die
Unterdreijährigen fast 90.000 Plätze geför-
dert. Auf die „klassischen“ Kindertagesein-
richtungen entfallen hiervon rund 70.000
Plätze, auf die Kindertagespflege damit
rund 20.000 Plätze. Allerdings sind für das
Kindergartenjahr 2010/2011 im Landeshaus-
halt 77.000 institutionelle sowie 23.500 Plät-
ze in Kindertagespflege vorgesehen.  

Der „Krippengipfel“ 
und die Versorgungsquoten

Diese Planungen im Landeshaushalt basie-
ren auf den Festlegungen des Krippengip-

fels, auf dem sich im April 2007 Bund, Län-
der und Kommunen auf eine Versorgungs-
quote von ca. 35 Prozent bundesweit ver-
ständigt haben. Um diesen Wert zu erzielen,
müsste NRW als bevölkerungsreichstes
Bundesland, das zudem im Gegensatz zu
anderen Bundesländern über keine gewach-
senen Strukturen in der Tagesbetreuung von
Kindern unter drei Jahren verfügte,  eine
Quote von 32 Prozent erreichen. Für unter
Dreijährige müssen bis zum Jahr 2013 in
NRW mindestens 144.000 Plätze insgesamt
geschaffen werden. 
Die kommunalen Spitzenverbände haben
bereits auf dem Krippengipfel – also noch
deutlich vor der Wirtschaftskrise und ihren
drastischen Auswirkungen auf die kommu-
nale Einnahmesituation – darauf hingewie-
sen, dass die finanziellen Voraussetzungen
für ein flächendeckendes Ausbauprogramm
keinesfalls von den Kommunen geschaffen
werden können. 
Im Ergebnis stellt der Bund für den Ausbau
der Betreuungsangebote für unter Dreijäh-
rige den Ländern im Zeitraum von 2008 bis
2013 ein Gesamtvolumen von vier Milliar-
den Euro zur Verfügung. Davon entfallen
1,85 Milliarden Euro auf die Betriebskosten,
2,15 Milliarden Euro sind für den investiven
Bereich vorgesehen. Trotz der nachdrück-
lichen Forderungen der kommunalen Spit-
zenverbände wie auch der Landesarbeits-
gemeinschaft der öffentlichen und freien
Wohlfahrtspflege besteht jedoch weiterhin
keine Bereitschaft des Landes, die Bundes-
mittel, die als Zuschuss für die Betriebskos-
ten vorgesehen sind, an die Kommunen
weiterzureichen. Hierbei handelt es sich kei-
nesfalls um marginale Beträge. Auf NRW
entfiel im Jahr 2009 nach dem Verteilungs-
schlüssel ein Betrag in Höhe von 22 Millio-
nen Euro. In den nächsten Jahren wird der
Anteil weiter ansteigen und sich im Jahr
2014 auf 169 Millionen Euro belaufen. Für
das Jahr 2010 sind 44 Millionen vorgese-
hen. Im Jahr 2009 wurde den Kommunen
über die Verteilungsmechanismen des Ge-
meindefinanzierungsgesetzes noch 23 Pro-
zent dieser Bundesmittel zur Verfügung
gestellt. Heute sind diese Mittel jedoch voll-
ständig weggefallen. Eine Deckung aus an-

deren Quellen ist den Kommunen unter
der Last der steigenden Sozialausgaben bei
gleichzeitigem Einbruch der Einnahmen, zum
Beispiel bedingt durch massive Steueraus-
fälle und das Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz, schlichtweg nicht möglich.  
Hinzu kommt, dass das Kinderförderungs-
gesetz vom Dezember 2008 und die damit
bewirkten Änderungen des SGB VIII deut-
lich über die Vereinbarungen des Krippen-
gipfels hinausgehen. Denn sowohl die Ein-
führung des Rechtsanspruchs auf Betreuung
ab dem ersten Lebensjahr ab August 2013
als auch die Erweiterung der Bedarfskrite-
rien ab 2009 waren zum Zeitpunkt des
Krippengipfels noch keine Diskussionspunk-
te. Damit wurden durch das Kinderförde-
rungsgesetz die Ausbausverpflichtungen der
Kommunen entscheidend verändert. Doch
auch während der Übergangszeit bis zum
Inkrafttreten des Rechtsanspruchs sind die
Kommunen gefragt, da Kinder unter drei
Jahren zu fördern sind, wenn dies für die
Entwicklung des Kindes oder für die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf notwen-
dig ist. Die politische Diskussion über das
Vorziehen des Rechtsanspruchs erscheint in-
soweit unverständlich, weil der stufenweise
Ausbau dem Rechtsanspruch zwangsläufig
vorausgehen muss. Dies ist von den Kom-
munen nicht von heute auf morgen zu leis-
ten. Anders als bei der Einführung eines
Rechtsanspruchs für Kinder ab dem dritten
Lebensjahr im Jahr 1996 kommen bei der
Tagesbetreuung für Kinder ab dem ersten
Lebensjahr neben den quantitativen As-
pekten noch die vielfältigen qualitativen
Aspekte hinzu, die für die öffentliche Ju-
gendhilfe Vorlaufzeiten erfordern.
Es ist heute davon auszugehen, dass der
Rechtsanspruch mit einer Versorgungsquote
von 35 Prozent vielerorts nicht zu erfüllen
sein wird. Damit sind auch die Kostenschät-
zungen, die dem Finanzierungskonzept des
Krippengipfels zugrunde lagen und damit
Geschäftsgrundlage waren, überholt. Das
Land muss sich daher gegenüber dem
Bund nachdrücklich dafür einsetzen, dass
auch im Fall der Überschreitung des festge-
legten Versorgungsgrades eine Drittelbe-
teiligung des Bundes sichergestellt ist.              
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Der Ausbau der Tagesbetreuung insbesondere für Kinder im Lebensalter zwischen eins und drei  ist seit Jahren eines der zentralen
familienpolitischen Themen und trägt den veränderten gesellschaftlichen Anforderungen an kommunale Betreuungsstrukturen
Rechnung. Mit der Ausdifferenzierung und Ausweitung der Betreuungsangebote ist zugleich die Stärkung des Bildungsfaktors im
Elementarbereich untrennbar verbunden. 

Der Ausbau der Tagesbetreuung 
für Kinder unter drei Jahren – 
die Sicht der Kommunen   
Von Reiner Limbach, Beigeordneter 
beim Landkreistag Nordrhein-Westfalen
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Die Kommunalverfassungs-
beschwerde gegen das 
AG KJHG und verringerte 
finanzielle Handlungsspiel-
räume beim Ausbau
Die finanziellen Auswirkungen des Kinder-
förderungsgesetzes in NRW sind auch
Gegenstand der  Kommunalverfassungsbe-
schwerde, die im November 2009 von 23
Kommunen beim Verfassungsgerichtshof
NRW eingelegt wurde. Diese richtet sich ge-
gen die durch §1a Abs. 1 des Gesetzes zur
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes (AG-KJHG) vorgenommene Über-
tragung der Aufgaben der öffentlichen Ju-
gendhilfe nach Maßgabe des KiföG auf die
Kommunen. Aus Sicht der Kommunen wird
hierdurch das Konnexitätsgebot des Artikel
78 Abs. 3 der Landesverfassung verletzt,
weil das Land im Zuge des Ausführungsge-
setzes keinerlei Kostenfolgeabschätzungen
und Belastungsausgleiche getroffen hat.
Bereits heute zeichnen sich beim Ausbau
der U3-Betreuung Schwierigkeiten ab, die
primär auf die deutliche Einengung kom-
munaler Handlungsspielräume infolge der
Finanzkrise verbunden mit zu geringen Kos-
tenbeteiligungen von Bund und Land zu-
rückzuführen sind. Die Investitionsförderung
des Bundes beschränkt sich auf den U3-Be-
reich. De facto werden aber im Zuge der
Ausbauplanungen häufig umfassende Er-
weiterungs- oder Neubauten erforderlich,
die sich aufgrund der baulich-organisatori-
schen Einheit des Tagesbetreuungsange-
botes auch auf die über dreijährigen Kinder
beziehen. Die damit verbundenen Kosten
müssen ausschließlich von den Kommunen
aufgebracht werden. Refinanzierungsmög-
lichkeiten bestehen hierfür nicht. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass viele freie Träger
nicht mehr in der Lage sind, den in den För-
derrichtlinien vorgesehenen zehn prozenti-
gen Eigenanteil aufzubringen. Im Ergebnis
sind damit die Kommunen gezwungen, auch
diese Mittel zu übernehmen.

Die Bedarfsplanung 
der Kommunen 

Jenseits der Finanzierungsaspekte stellen sich
beim Ausbau der U3-Betreuung auch vielfäl-
tige inhaltliche Fragestellungen. Eine aktuel-
le Studie des deutschen Jugendinstituts zum
Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder unter
drei Jahren bringt dies mit der Feststellung
auf den Punkt, dass sich dieser Bereich in vie-
lerlei Hinsicht als Entwicklungsaufgabe dar-
stelle. Das Feld der öffentlichen Bildung, Be-
treuung und Erziehung von Kleinkindern
gestalte sich als Neuland hinsichtlich seiner
Trägerstrukturen, Angebotsformen und Qua-
litätsmerkmale. Überdies sei das elterliche
Nachfrageverhalten in Bezug auf die Form

und den zeitlichen Umfang der Kindertages -
betreuung bisher nur bedingt einschätzbar. 
Die Nachfragesituation ist jedoch ein Fak-
tor, der neben konkreten Praxiserfahrun-
gen aus anderen Bundesländern Bedeu-
tung für die kommunale Bedarfsplanung
hat. Zur lokalen Bedarfsplanung ist festzu-
stellen, dass die dem Ausbau zugrunde ge-
legte Zielvorgabe von 32 Prozent ein für
Westdeutschland ermittelter Durchschnitts-
wert ist. Dieser ist als Planungsgrundlage
für die lokale Politik kaum geeignet und
kann besonders für Kommunen mit niedri-
gen Kinderzahlen Planungsunsicherheiten
bedeuten. Umso wichtiger ist es, regional-
spezifische Besonderheiten zu berücksichti-
gen, wie zum beispiel die bereits vorhandene
Versorgungsstruktur, das bisherige Nach-
frageverhalten für die jeweilige Altersgruppe
und vorhandene Wartelisten, die Angebots-
qualität, die Gebietsstruktur, sozioökonomi-
sche Faktoren bis hin zu erwarteten Zu- oder
Wegzugsbewegungen. Die Berücksichtigung
dieser Faktoren trägt dazu bei, den Aufbau
von Überkapazitäten zu vermeiden und zu-
gleich das Risiko, künftig Rechtsansprüche
auf Kindertagesbetreuung nicht erfüllen zu
können, in kalkulierbaren Grenzen zu halten.
Es bleiben die Planungsschwierigkeiten im
U3-Bereich aufgrund der kurzen zeitlichen
Vorlaufzeiten angesichts des Alters der Kin-
der. Veränderungen in der Bevölkerungs-
entwicklung und der elterliche Wunsch, die
Kinder ab einem bestimmten Lebensjahr be-
treuen zu lassen, können nur eingeschränkt
prognostiziert werden. Gleiches gilt für die
Wahl der Betreuungsform und damit die
elterliche Entscheidung zwischen einer Kin-
dertagesbetreuung in institutioneller Form
oder einem Platz in der Kindertagespflege.
Die Bedeutung der Tagespflege nimmt be-
sonders in den Kreisen in NRW zu und wird
vor allem für Kinder in den ersten beiden
Lebensjahren genutzt. Insgesamt lag die In-
anspruchnahmequote durch Kinder unter
drei Jahren im Jahr 2009 in NRW aber bei
lediglich 2,8 Prozent. Auch wenn dies einen
Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Pro-
zent bedeutet, muss bezweifelt werden, dass
die Akzeptanz der Kindertagespflege bei den
Eltern sich derart verändert, dass damit 30
Prozent des gesamten Betreuungsbedarfs
gedeckt werden können. Da die Eltern bereits
ab einem Alter der Kinder von zwei Jahren
– und nicht etwa erst mit dem Regelalter
von drei Jahren – einrichtungsbezogene
Angebote bevorzugen, wird der Nebenef-
fekt einer Entlastung der „klassischen“ Kin-
dertagesstätten durch eine Verbreiterung
der Angebotspalette nur bedingt erreicht.

Die aktuelle Diskussion 
über die Elternbeiträge

Die Gestaltung der Elternbeiträge steht in
der öffentlichen Diskussion. Der Spiegel ver-

sah einen Beitrag in seiner Ausgabe 16/2010,
in dem unter anderem die große Bandbrei-
te der kommunalen Beiträge kritisiert wur-
de, mit der Überschrift „Strafsteuer für Fa-
milien“. In der glücklichen Finanzsituation,
auf Elternbeiträge gänzlich zu verzichten,
sind leider nur ganz wenige Kommunen.
Größer ist die Zahl derer, die von der Kom-
munalaufsicht angehalten wurden, ihre El-
ternbeiträge in einer bestimmten Mindesthö-
he festzusetzen. Die Höhe der Elternbeiträge
ist damit bereits ein Standortfaktor geworden
und wird nicht nur in den Grenzbereichen
zwischen zwei benachbarten Kommunen als
Ungerechtigkeit wahrgenommen. Ziel muss
es daher sein, die Kommunen durch eine
verbesserte Finanzausstattung wieder in die
Lage zu versetzen, Elternbeiträge zu redu-
zieren. Örtliche Unterschiede in der Beitrags-
gestaltung werden aber auch künftig – nicht
anders als bei allen anderen kommunalen
Beiträgen und Gebühren – nicht zu vermei-
den sein, da die kommunale Finanzkraft un -
terschiedlich ausgeprägt ist.
Ferner ist häufig ein Zielkonflikt zwischen fi-
nanziellen und sozial- und jugendpolitischen
Erwägungen festzustellen. Eine rein finan-
zielle Herangehensweise müsste dazu füh-
ren, dass eine 25-stündige Betreuungszeit
der Regelfall ist. Dies entspricht jedoch nicht
der Realität der Betreuungsverträge in NRW,
die nach der letzten Erhebung des Ministe-
riums für Generationen, Familie, Frauen und
Integration des Landes NRW (MGFFI NRW)
Ende 2008 zu 56 Prozent eine 35-stündi-
ge wöchentliche Betreuungszeit, zu 35 Pro-
zent eine 45-stündige Betreuungszeit und
nur zu neun Prozent eine 25-stündige Be-
treuungszeit zum Inhalt hatten. In manchen
Sozialräumen erscheint es zudem sinnvoll, ge-
rade mit der Beitragshöhe für Eltern Anreize
zu setzen, längere Betreuungszeiten für ihre
Kinder in Anspruch zu nehmen.

Der gestiegene
Fachkräftebedarf

Im Zuge des U3-Ausbaus gestaltet sich
die Gewinnung von Fachkräften bei vielen
Kommunen zunehmend schwierig. Berech-
nungen gehen bis zum Jahr 2013 von ei-
nem Mehrbedarf von rund 50.000 Fach-
kräften für die U3-Betreuuung in NRW
aus. Hiermit sind Fragen der Ausbildungs-
kapazitäten, der Weiterbildungskonzepte
aufgrund veränderter fachlicher Anforde-
rungen und einer Neubewertung der Erzie-
hungsberufe verbunden. Der Ständige Ar-
beitskreis „Kindertageseinrichtungen“ beim
MGFFI hat daher eine Unterarbeitsgruppe
zum Thema „Qualifizierung/Fachkräftebe-
darf“ eingerichtet, in der auch der Einsatz
von Ergänzungskräften erneut thematisiert
werden soll. 
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Droht ein Rückzug des 
Bundes aus seinen 
Finanzierungszusagen?

Mitte Mai drangen einzelne politische Stim-
men auf Bundesebene an die Öffentlichkeit,
die mit Hinweis auf die finanzielle Situation

des Bundes eine Überprüfung der Zusage,
bis zum Jahr 2013 mit vier Milliarden Euro
den Ausbau zu unterstützen, forderten. Klar
ist, dass damit zugleich der Rechtsanspruch
für Kinder ab Vollendung des ersten Lebens-
jahres ab August 2013 in Frage gestellt wer-
den müsste. In jedem Fall gilt es darauf hin-

zuwirken, dass eine mögliche politische Kon-
troverse nicht mit Ergebnissen zu Lasten der
Kommunen beigelegt wird.                  

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2010  51.26.04

Nach den neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes fehlen in der ge-

samten Bundesrepublik noch ungefähr
290.000 Betreuungsplätze für unter Drei-
jährige, um die Zielmarke zu erreichen. Von
dieser Zahl soll – so die Vorstellung der
Bundesregierung – rund ein Drittel in der
Tagespflege entstehen. Alle Verantwort-
lichen sind sich einig, dass der Anteil der
Kindertagespflege im Vergleich zur institu-
tionellen Tagespflege deutlich gesteigert
werden muss. Wie hoch dieser Anteil je-
doch ausfallen sollte, war stets strittig. Und
so erscheint es aus kommunaler Sicht nach
wie vor durchaus fraglich, ob diese politi-
sche Zielmarke mit der Realität in Einklang
zu bringen ist; sowohl auf der Angebots- als
auch auf der Nachfrageseite. 
Die Nachfrage seitens der Eltern ist vorran-
gig ausschlaggebend für das Fortschreiten
des Ausbaus der Kindertagespflege. Diese
bevorzugen häufig vor allem wegen der Ver-
lässlichkeit die institutionelle Kinderbetreu-
ung. Auch wenn die Kindertagespflege als
flexiblere Betreuungsform also viele Vorteile
bietet, ist die Akzeptanz nach wie vor nicht
immer gegeben.
Auch die Angebotsseite gestaltet sich schwie-
rig: für die örtlichen Jugendhilfeträger ist es
– besonders vor dem Hintergrund der an-
gespannten Haushaltssituation in vielen
Kommunen – eine große Herausforderung,
den Ausbau der Kindertagespflege zu ge-
stalten und zu fördern. Aber auch das Inter-
esse potentieller Tagespflegepersonen an
einer selbständigen Tätigkeit scheint ange-
sichts der damit verbundenen Anforderun-
gen und Risiken nicht sehr ausgeprägt. Dies
erschwert dann die Gewinnung geeigneten
Personals erheblich. 

Sicherlich hat das Kinderbildungsgesetz (Ki-
Biz) in Nordrhein-Westfalen mit seinen ge-
setzlichen Bestimmungen dazu beigetragen,
dass die Kindertagespflege kein Nischenda-
sein mehr führt. Der angestrebte Ausbauanteil
an dem Gesamtausbausziel scheint aus kom-
munaler Sicht aber deutlich zu hoch gegriffen.

Bundesaktionsprogramm 
Kindertagespflege

Um das Ausbauziel von 2007 zu befördern,
hat die Bundesregierung das „Aktionspro-
gramm Kindertagespflege“ initiiert. Das aus
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF)
finanzierte Programm begleitet und fördert
in der Zeit vom 01. April 2009 bis 31. August
2012 den quantitativen und qualitativen Aus-
bau der Kindertagesbetreuung. Zum einen
soll so die frühkindliche Förderung verbes-
sert und die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf erleichtert werden, zum anderen sol-
len potentielle Tagespflegepersonen einen
Anreiz erhalten, sich für diesen Beruf zu ent-
scheiden und zu qualifizieren. Das „Aktions-
programm Kindertagespflege“ fußt insges-
amt auf drei Säulen: neben der Auswahl von
Modellstandorten (Säule 1) steht die Einfüh-
rung der flächendeckenden 160-Stunden-
Grundqualifizierung der Tagespflegeperso-
nen (Säule 2) im Vordergrund. Unterstützt
wird der Aufbau der Modellstandorte schließ-
lich durch ein Online-Portal zur Information,
Vernetzung und Qualifizierung (Säule 3).
Die Säule 1 des Aktionsprogramms soll den
Aus- und Aufbau von Strukturen in der Ta-
gespflege sicherstellen. Zur Gewinnung,
Qualifizierung und Vermittlung von Tages-
pflegepersonen wurden in zwei Ausschrei-
bungswellen bundesweit 162 Modellstand-

orte – davon 58 in Nordrhein-Westfalen –
ausgewählt. Diese wurden nicht nur in Kom-
munen, die sich dem Thema Kindertages-
pflege bereits intensiv widmen, angesiedelt,
sondern auch gerade in solchen, in denen
noch ein hoher Bedarf an Tagespflegeper-
sonen und ein entsprechendes Interesse an
einer Weiterentwicklung der Kindertages-
pflege gesehen wurde. 
Aufgabe der Modellstandorte ist die Ent-
wicklung eines lokalen arbeitsmarktpoliti-
schen Gesamtkonzepts zur Gewinnung, Qua-
lifizierung, Vermittlung und Fachberatung des
für das Ausbauziel im Fördergebiet erfor-
derlichen Personals. Daneben ist ihre Aufgabe
der qualitative Auf- und Ausbau einer loka-
len Infrastruktur sowie einer Beratungsstruk-
tur für interessierte Tagespflegepersonen.
Als Zielgruppen sieht das „Aktionsprogramm
Kindertagespflege“ geeignete Berufseinstei-
gerinnen und -einsteiger mit pädagogischer
Ausbildung, arbeitsuchende Erzieherinnen
und Erzieher bzw. Kinderpflegerinnen und
Kinderpfleger sowie andere pädagogische
Fachkräfte und Berufsrückkehrerinnen und
Berufsrückkehrer. Die Feststellung der Eig-
nung erfolgt vor Aufnahme der Tätigkeit
durch die örtlichen Jugendämter, die die
Pflegeerlaubnis schließlich erteilen. 
Als Laufzeit des Aktionsprogramms sind für
die ausgewählten Standorte zwei Jahre –
mit der Option einer Beantragung einer
einjährigen Verlängerung – vorgesehen.
Für jeden Modellstandort steht ein Förder-
betrag von insgesamt 100.000 Euro inner-
halb der maximal drei Jahre zur Verfügung.
Die Betreuung der Kinder selbst ist als pflich-
tige kommunale Aufgabe nicht aus den Mit-
teln des ESF förderfähig und daher nicht
Gegenstand der Förderung.
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Bund, Länder und Kommunen haben sich gemeinsam im Sommer 2007 im Rahmen des Krippengipfels darauf verständigt, die
Kindertagesbetreuung für unter Dreijährige bis 2013 auszubauen. Ziel ist es, dass bundesweit im Durchschnitt 35 Prozent der unter
Dreijährigen bis zum Jahre 2013 Betreuungsplätze erhalten und damit der in 2007 geschätzte Bedarf an Betreuungsangeboten für
unter Dreijährige gedeckt wird. 

Kindertagespflege –
ein Baustein beim Ausbau 
des Kinderbetreuungsangebotes    
Von Dorothée Heimann, 
Referentin beim Landkreistag NRW
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Obwohl die Kindertagespflege eine lange
Tradition hat, gibt es bisher keine Stan-
dards für die Qualifizierung von Tagesmüt-
tern und -vätern. Die örtlichen Träger der
öffentlichen Jugendhilfe, die für die Ertei-
lung der Pflegeerlaubnis zuständig sind,
setzen unterschiedliche Qualifikationen vor-
aus. Ziel des Aktionsprogramms Kinderta-
gespflege ist es in seiner zweiten Säule,
eine flächendeckend einheitliche Grund-
qualifizierung von Tagesmüttern und -vä-
tern sicherzustellen. Basis soll eine Qualifi-
kation nach den fachlich anerkannten
Mindeststandards von 160 Stunden ent-
sprechend dem Curriculum des Deutschen
Jugendhilfeinstituts beziehungsweise qua-
litativ vergleichbaren Lehrplänen sein: zu-
nächst für neu hinzukommende Tagespfle-
gepersonen und dann auch für bereits tätige
Tagespflegepersonen. 
Bildungsträger, die die Qualifizierungskur-
se entsprechend diesen zuvor dargestellten
Kriterien anbieten und durchführen wollen,
müssen durch die Landesjugendämter Nord-
rhein-Westfalen zertifiziert werden. Voraus-
setzung für das Gütesiegel ist die Erfüllung
des vom DJI in Zusammenarbeit mit der Re-
giestelle des ESF entwickelten Anforderungs-
kataloges. Das Gütesiegelverfahren hat am
1. Juni 2009 begonnen.
Schließlich hat das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur
Unterstützung der Modellstandorte und des
weiteren Ausbaus der Kindertagespflege
ein Online-Portal eingerichtet. Es bildet eine
Plattform insbesondere zur Information von
Eltern, Tagespflegepersonen und Trägern der
öffentlichen Jugendhilfe und zur Präsenta-
tion und Vernetzung der Modellstandorte.
Das Aktionsprogramm der Bundesregierung

wird wissenschaftlich vom Deutschen Ju-
gendinstitut begleitet und evaluiert. 

Aktivitäten der 
Landesregierung NRW

Parallel zu diesen Entwicklungen auf der
Bundesebene hat Nordrhein-Westfalen eben-
falls begonnen, den mit den Regelungen im
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zur Kinderta-
gespflege eingeschlagenen Weg weiter zu
verfolgen. Aufgrund eines Auftrags des Land-
tags an die Landesregierung in Nordrhein-
Westfalen, ein Handlungskonzept für einen
qualitätsgerechten Ausbau der Kindertages-
pflege zu entwickeln, hat das Ministerium
für Generationen, Familie, Frauen und In-
tegration im Frühjahr diesen Jahres das neue
„Handlungskonzept zur Stärkung der fami-
liennahen Kindertagesbetreuung“ veröffent-
licht. Das Konzept wurde mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden abgestimmt und
soll zur Verbesserung des Angebotes der
Kindertagesbetreuung in Nordrhein-West-
falen beitragen. 
Das 10 -Punkte -Programm gibt die wich-
tigsten Aspekte zur Weiterentwicklung der
Kindertagespflege vor Ort wieder und leistet
sicherlich einen Beitrag zur Umsetzung und
Gestaltung vielfältiger Angebote im Bereich
der Kindertagespflege. Das Konzept sieht die
Entwicklung einer ausführlichen Handrei-
chung vor, die neben Erläuterungen zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen das mög-
liche Spektrum an Erscheinungsformen be-
leuchtet. Bestehende Regelungen, Finanzie-
rungsfragen, Fragen zur Qualifizierung und
vieles mehr sollen praxisnah aufbereitet und
so eine Hilfestellung für die Verantwortlichen

geschaffen werden. Die Arbeiten für die
Handreichung haben bereits begonnen und
sollen im Laufe der kommenden Monate
abgeschlossen werden.
Gerade im ländlichen Raum werden die
Vorteile der Kindertagespflege zunehmend
deutlich: schließlich kann die Betreuung sehr
wohnortnah und flexibel organisiert wer-
den. Die Kommunen sind auch mit großen
Kraftanstrengungen dabei, den Ausbau der
Betreuungsangebote in der Kindertagespfle-
ge voranzutreiben. Herausforderung ist da-
bei jedoch neben dem finanziellen Aufwand
vor allem auch die gesellschaftliche Akzep-
tanz. Um eine Gleichstellung von institutio-
neller Kinderbetreuung und Betreuung von
Kindern in Tagespflege erreichen zu können,
sind noch erhebliche Anstrengungen erfor-
derlich. Schließlich sind die derzeitigen ge-
setzlichen Rahmenbedingungen aus kom-
munaler Sicht nicht ausreichend, um das
Arbeitsfeld „Kindertagespflege“ langfristig
professionell gut auszustatten und hinrei-
chend attraktiv zu gestalten. 
Fest steht für die Kreise in Nordrhein-West-
falen, dass der Ausbau der Kindertagesbe-
treuung und damit auch die Verbesserung
des Angebots in der Kindertagespflege ein
prioritäres Thema ist und auch zu Zeiten
der Finanzkrise nicht gefährdet werden darf.
Es bleibt nun abzuwarten, ob die auf Bun-
des- und Landesebene getroffenen Maß-
nahmen den für die Tagespflege gewünsch-
ten Zuwachs herbeiführen können und das
Ausbauziel erreicht wird. Die Kreise in
Nordrhein-Westfalen werden ihren Beitrag
leisten. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 6/Juni 2010  51.26.05

Der Kreis Kleve hat ein gut ausgebautes
Angebot für Kinder von drei bis sechs

Jahren in den 67 Tageseinrichtungen für Kin-
der. Aufgrund des demographischen Wan-
dels und auch des Bedarfs nach Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hatte der Kreis
Kleve bereits unter dem Gesetz über Tages-

einrichtungen für Kinder (GTK) in vielen Ein-
richtungen auch Plätze für Kinder unter drei
Jahren. Dieses Angebot war begehrt und traf
den Wunsch vieler Familien. Der Ausbau
der U3-Betreuung verlief unter dem GTK
parallel zu den zurückgehenden Kinderzah-
len. In vielen Gruppen wurden im Rahmen

der sogenannten „Budgetvereinbarung“ des
GTK bis zu zwei Kinder unter drei Jahren
aufgenommen.
Die rechtlichen Veränderungen, die das Ki-
Biz mit sich gebracht hat, haben dazu ge-
führt, dass sich die Kreise und Kommunen
explizit mit der Frage der Größenordnung
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Der Kreis Kleve blickt inzwischen auf langjährige Erfahrungen in der U3-Betreuung zurück. Weit vor dem ersten Entwurf zum
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in 2007 hat sich der Kreis Kleve dafür eingesetzt, sein Profil als kinder- und familienfreundlicher Kreis
zu schärfen. Heute werden 642 Kinder unter drei Jahren in den Kindertagesstätten der 11 Kommunen, für die das Kreisjugendamt
zuständig ist, betreut.

Ausbauplanung und Finanzierung 
der Betreuung unter dreijähriger 
Kinder im Kreis Kleve  
Von Wolfgang Spreen, 
Landrat des Kreises Kleve
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